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Stellungnahme des BUND Saarlouis zur 

AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES „PARKHAUS MARIENHAUSKLINIKUM“ UND DER 

PARALLELEN TEILÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANS 

Hier: 

 

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER 

ÖFFENTLICHER BELANGE GEM. § 4 ABS. 1 BAUGB - ABSTIMMUNG MIT DEN 

NACHBARGEMEINDEN GEM. § 2 ABS. 2 BAUGB 

Zum  Bebauungsplan bzw. zur Änderung des Flächennutzungsplans  beziehen wir wie folgt 

Stellung: 

Der BUND Saarlouis lehnt das geplante Parkhaus an diesem Standort ab.  

Standort 

Der von der Planerin ins Auge gefasste Standort inmitten eines Landschaftsschutzgebietes ist 

in mehrfacher Hinsicht ungeeignet und widerspricht sowohl ökologischen Interessen, als 

auch den Interessen und dem Schutzbedürfnis der Anwohnerschaft. Darüber hinaus 

widerspricht der vorliegende Bebauungsplanentwurf Beschlusslagen und Zielvorgaben des 

Rates, etwa bezüglich des Klimaschutzes, der Kimaneutralität und des Klima resilienten 

Bauens in Saarlouis. 

Gemäß §1 Abs. 7 BauGB (Abwägungsgebot) sowie § 1a Abs. 2. BauGB (schonender Umgang 

mit Grund und Boden) ist der Planungsträger verpflichtet kritisch zu prüfen und sich 

aufdrängende Standortalternativen umfassend und nachvollziehbar zu untersuchen. Im 

Entwurf wird pauschal festgestellt, dass „im unmittelbaren Umfeld des Klinikstandortes 

keine weiteren geeigneten Flächenreserven zur Verfügung stehen“. Tatsächlich existieren im 

Abstand von wenigen hundert Metern Flächen, die aufgrund bestehender Erschließung, 

geringerer Eingriffe in schutzwürdige Grünstrukturen und größerer Entfernung zu sensibler 

Wohnnutzung planungsrechtlich und funktional in Betracht gezogen werden können.  

Eine dringend angezeigte Prüfung und Untersuchungen von Alternativstandorten haben 

zudem offenbar nicht stattgefunden, Gleiches gilt für eine fundierte Bedarfsprüfung. Eine 

systematische Standortuntersuchung - unter Anwendung einheitlicher Bewertungsmaßstäbe 
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(u.a. Erreichbarkeit, Flächenverfügbarkeit, verkehrliche Anbindung, Umweltauswirkungen) - 

ist nicht dokumentiert. Die vorliegende Darstellung erfüllt daher nicht die Anforderungen an 

eine sachgerechte Abwägung im Sinne der einschlägigen Vorschriften.  

Auch ist aus den Planunterlagen nicht ersichtlich, wie sich die von der Vorhabenträgerin 

geforderte Stellplatzzahl auf die übergeordneten Verkehrs- und Kapazitätsplanungen der 

Stadt Saarlouis auswirken wird. 

Klima 

Der Grüngürtel am Glacis hat u. a. neben dem Saarlouiser Stadtgarten eine sehr wichtige 

(human-) klimatologische Funktion für die Saarlouiser Innenstadt und wurde zu Recht als 

Landschaftsschutzgebiet L03.08.25.2 ausgewiesen.  

Hier verstößt die Planung gegen städtische Interessen und das Schutzbedürfnis der 

Anwohnerschaft. Das städtische Klimagutachten 2020 belegt  eindeutig die wichtige positive 

Wirkung der von der Planung betroffenen Fläche auf das innerstädtische Klima. Dass dies 

kaum Widerhall in den Ausführungen des Bebauungsplanes findet, bewertet der BUND 

Saarlouis als bemerkenswert, als unprofessionell und als aus der Zeit gefallen. Zumal hier ein 

massiver Eingriff in die Vegetation verbunden mit einer großflächige Versiegelung 

stattfinden soll. Zudem wird das zu errichtende massive Gebäude in Hitzeperioden nicht nur 

einen Hotspot, sondern auch eine Barriere für die von der Au ausgehenden Kaltluftströme 

bilden. 

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind insbesondere Belange des Umweltschutzes, einschließlich 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege, sowie die Auswirkungen auf das Klima und die 

Luftqualität zu berücksichtigen. Der Entwurf verfehlt dieses Gebot, da er den ökologischen 

Wert der bestehenden Grünfläche in seiner Bedeutung für das Stadtklima und die 

Klimaresilienz nicht ausreichend würdigt.  

Landschafts- und Naturschutz 

Die Planung wird bei Umsetzung einen wichtigen Teil des um die Stadt im historischen 

Festungsbereich angelegten Grüngürtels zerstören. Den vom Planungsbüro zur Verfügung 

gestellten Unterlagen ist keine floristische oder faunistische Bestandsaufnahme bzw. 

Bewertung zu entnehmen.  

Dieser Sachverhalt erweckt zunächst den Eindruck von fehlender Relevanz des Natur- und 

Umweltschutzes für die grundsätzliche Entscheidung zum Standort. 

Dass das Vorhaben im Bereich eines Landschaftsschutzgebietes angesiedelt werden soll 

bewertet der BUND Saarlouis negativ. Die Stellungnahme der zuständigen Landesbehörde 

bleibt abzuwarten.  

Lärm 



 

 

Das beigefügte Lärm-Gutachten beschreibt eindeutig die nichtzulässige offene Bauweise des 

Parkhauses. Die durch eine geschlossene Bauweise bedingte Entlüftung wird weitere 

Emissionen verursachen, die in den Schallpegeln nicht berücksichtigt sind. Nach § 1 Abs. 6 

Nr. 1 BauGB ist die Vermeidung von schädlichen Umweltwirkungen durch Geräusche ein zu 

berücksichtigender Belang. Die Nähe zur sensiblen Wohnbebauung „Im Glacis“ lässt 

dauerhaft Nutzungskonflikte erwarten.  

Gleiches gilt für die hinter dem Glacis vorbeiführenden Walter Bloch/Hubert Schreiner-

Straßen, die schon jetzt hohe Lärm-Emissionen bedingen. Insbesondere vor dem 

Hintergrund, dass die prognostizierten Lärmpegel nur äußerst knapp gesetzliche Grenzwerte 

einhalten werden, spielt der bereits vorhandene Lärmpegel der öffentlichen Straße eine 

erhebliche Rolle für die Wohn- und Lebensqualität der betroffenen Anwohnerschaft.  

Betroffenheit der Patienten 
 
Patienten, insbesondere solche mit akuten oder chronischen Erkrankungen, benötigen eine 
ruhige, emissionsarme Umgebung. Das geplante Parkhaus führt zu zusätzlichem Verkehr, 
Motorengeräuschen, Abgasen und nächtlichen Störungen, die sich negativ auf Genesung 
und Wohlbefinden auswirken können. Lärm wirkt sich nachweislich auf Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, Schlafqualität und Stresslevel aus. Auch Gerüche von Abgasen können für 
Atemwegspatienten problematisch sein. Durch die Nähe zur Klinik besteht zudem das Risiko, 
dass Lärmminderungsmaßnahmen nicht ausreichen, um sensible Patientengruppen  
zu schützen." 
 

Wohn-, Lebens- und Aufenthaltsqualität 

Der wohl zu erwartende ökologische Ausgleich für das Projekt kann möglicherweise den 

Eingriff in den Naturhaushalt (zumindest rechnerisch) kompensieren. Nicht zu kompensieren 

ist jedoch die klimatologische Funktion des Grüngürtels am Glacis, dem im städtischen 

Klimagutachten eine „hohe human-bioklimatische Bedeutung“ bescheinigt wird. 

Der Anwohnerschaft und auch dem weiteren innerstädtischen Umfeld steht unseres 

Erachtens eine erhebliche Verschlechterung ihrer Aufenthalts-, Wohn-und Lebensqualität 

bevor. Dass die zu versiegelnde Fläche nicht mehr als Spielplatz (etwa beim Zuzug junger 

Familien) oder schlicht als Naherholungsraum zu nutzen wäre, verstärkt diese Einschätzung. 

Die geplante Situierung des massiven Baukörpers im historischen Festungs-Glacis, der zum 

historischen Erbe der Europastadt Saarlouis gehört, ist ein weiterer Beleg für die falsche 

Standortwahl. 

Ohne die Beachtung der vorgetragenen Gründe ist der Bebauungsplan aus unserer Sicht 

nicht abwägungsgerecht und daher nicht beschlussfähig.  

Saarlouis, 20.08.2025 
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Kreisstadt Saarlouis, Innenstadt
Aufstellung des Bebauungsplanes „Parkhaus Marienhausklinikum“ und parallele Teilände-
rung des Flächennutzungsplanes

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gem. § 4 Abs. 1 BauGB

Ihre Mail vom 14.07.2025

Guten Tag,

zum o.a. Vorhaben nehmen wir aus fachtechnischer Sicht unseres Hauses wie folgt Stel-
lung und bitten, die aufgeführten Hinweise und Anmerkungen zu berücksichtigen.

Naturschutz

Für die Inanspruchnahme der vorgesehenen Fläche, die eine der wenigen größeren Grün-
flächen in der weiteren, von Siedlung geprägten Umgebung darstellt, sind die planungsre-
levanten Arten zu erfassen bzw. die bereits begonnenen Untersuchungen zu ergänzen.
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Im Einzelnen sind unter Beachtung einer jeweils artspezifisch einschlägigen Methodik und
mit für eine fundierte Bewertung der Konfliktlage ausreichenden Frequenz (Begehungen,
Erfassungen) folgende Artengruppen zu untersuchen:

- Brutvögel
- Fledermäuse
- Haselmaus
- Reptilien
- Amphibien

Auch wenn bisher bei den kursorischen Taxierungen keine Hinweise z.B. auf Reptilien, die
die weit verbreitete Mauereidechse, gelungen ist, ist ein Vorkommen unbedingt auszu-
schließen bzw. bei Positivnachweis entsprechende Konfliktbewältigungsmaßnahmen zu
planen. Bei längerem Brachliegen der ggf. ausgeräumten Fläche ist die Entstehung von
temporären oder ephemeren Gewässern, die als Laichhabitat von Amphibien dienen kön-
nen, zu beachten und dieser Fallkonstellation entsprechend vorzubeugen oder erforderli-
chenfalls auch hierfür eine geeignete Konfliktbewältigung (zeitliche Koordinierung der Ar-
beiten, ggf. Umsiedlung u.ä.) zu planen.

Für alle Artengruppen sind die Betroffenheiten qualitativ und quantitativ darzulegen und
artspezifische, räumlich und zeitlich koordinierte Konfliktbewältigungsmaßnahmen darzu-
stellen. Insbesondere sofern Umsiedlungen erforderlich würden, sind entsprechende Er-
satzflächen frühzeitig zu definieren, artspezifisch herzustellen und dauerhaft zu sichern.

Vor einer Rodung des – teilweise alten und entsprechend wertgebenden – Gehölzbestands
ist dieser auf das Vorhandensein von Höhlen, Spalten etc., die Quartier-, Überwinterungs-
oder Ruhestättenpotenzial i.S.d. § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG aufweisen, durch entspre-
chend qualifiziertes Fachpersonal zu überprüfen und ggf. entsprechende Vermeidungs-,
Minimierungs- oder sonstigen Folgenbewältigungsmaßnahmen zu planen und textlich und
zeichnerisch darzustellen.

Für einen gemeinsamen Ortstermin, zusammen mit dem beauftragten Planungsbüro, ste-
hen wir gerne zur Verfügung und empfehlen ihn ausdrücklich.

Wasser

Bodenschutz
Vorsorge:
Bei den im Plangebiet vorkommenden Böden handelt es sich lt. Bodenübersichtskarte im
GeoPortal des Saarlandes zwar um anthropogen überformte Stadtböden. Geologisch gese-
hen liegt der Planungsbereich jedoch in der alluvialen Talniederung der Saar, in der sandig-
lehmige Auenböden vorherrschen. Da die Fläche offensichtlich über eine Vegetationstrag-
schicht (ausgedehnte Laubbaum- und Strauchhecken, Wiese) verfügt, und damit natürli-
che Bodenfunktionen erfüllt werden, muss im Rahmen der Bauleitplanung das Schutzgut
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Boden detailliert bearbeitet, planbedingte Beeinträchtigungen dieser Böden beschrieben
und bewertet werden und wie in Kap. 17.9 des Textteils zum BP/FNP bereits grob beschrie-
ben, geeignete Maßnahmen zum sparsamen Umgang mit dem Schutzgut Boden konkreti-
siert werden.
Die Auffassung, eine Bodenfunktionsbetrachtung sei aufgrund der Technogenese obsolet
wird von hier nicht mitgetragen, da zumindest die Böden im Bereich der Hecken und Bäume
die natürlichen Bodenfunktionen erfüllen.

Nachsorge:
Einträge im Kataster über Altlasten und altlastverdächtige Flächen des Saarlandes liegen
derzeit nicht vor. Das Kataster erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Aktualität
und wird ständig fortgeschrieben.

Ich bitte um entsprechende Ergänzung hinsichtlich der Vorsorge im Umweltbericht.

Gewässerschutz
Bei dem Plangebiet handelt es sich um eine bislang unbebaute Grün-/Freifläche im östli-
chen Bereich der Innenstadt.
Aufgrund der Belastungssituation der Kanalisation ist das Plangebiet im modifizierten
Mischsystem zu entwässern. Das Schmutzwasser ist in den bestehenden Mischwasserka-
nal einzuleiten. Das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser soll vollständig
auf dem Grundstück örtlich versickert werden. Sollte eine Versickerung technisch oder
rechtlich nicht möglich sein, soll das anfallende Niederschlagswasser durch geeignete
Maßnahmen (z. B. Dachbegrünung, Retentionszisternen, etc.) auf dem Grundstück zurück-
gehalten und gedrosselt
der vorhandenen Kanalisation zugeführt werden.

Aus Sicht des Gewässerschutzes bestehen keine Bedenken.

Gewässerentwicklung und Hochwasserschutz
Der Planbereich liegt in der Nähe der Saar, ein Gewässer erster Ordnung und dem Saaralt-
arm Saarlouis. Gem. § 56 Abs. 3 Nr. 1 a) Saarl. Wassergesetz ist bis zu 5 m gemessen von
der Uferlinie innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile die Errichtung baulicher
Anlagen nicht zulässig. Die Fläche befindet sich in einem Abstand von mehr als 5 m zum
Gewässer.
Gemäß vorliegenden Karten befindet sich die angegebene Fläche im Risikobereich der Saar
(Altarm). Bedingt durch den Geländeverlauf würde im Fall eines extremen Hochwassers bei
Versagen des Abtrennbauwerks (Schieber) die Überschwemmung im Bereich des Vorha-
bens vom Saaraltarm ausgehen.
Daher empfehlen wir für Bauwerke auf der Fläche die hochwasserangepasste Bauweise
gemäß folgender Literatur:
https://www.fib-bund.de/Inhalt/Themen/Hochwasser/
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Aus Sicht der Gewässerentwicklung und des Hochwasserschutzes bestehen keine Beden-
ken gegen die Aufstellung des BBP.

Lärmschutz

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
elektr. gez.

Edgar Weiß
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Aufstellung des Bebauungsplans "Parkhaus Marienhausklinik" sowie parallele 
Flächennutzungsplanteiländerung in der Kreisstadt Saarlouis, Stadtteil Innen-
stadt 
Hier: Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
 
Ihre Vorlage vom 14.07.2025, Az.: En/De; hier eingegangen am 14.07.2025 
 
 
 
 
Sehr geehrte Frau End, 
 
der o.a. Bauleitplanung stehen nach derzeitigem Kenntnis- und Planungsstand 
landesplanerische Ziele nicht entgegen.  
 
Ggf. erforderliche externe Kompensationsmaßnahmen bitte ich im Vorfeld der Ein-
leitung weiterer Verfahrensschritte auf dem kurzen Dienstweg bzgl. möglicher-
weise entgegenstehender Ziele der Raumordnung mit uns abzustimmen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Genehmigung der Flächennutzungsplantei-
länderung nur erfolgen kann, wenn die erforderliche Ausgliederung des betreffen-
den Bereichs aus dem Landschaftsschutzgebiet positiv abgeschlossen ist.  
 
 

Abteilung OBB1: 
Landes- und Stadtentwicklung, 

Bauaufsicht und Wohnungswesen 
 
 

Bearbeitung: Fr. Becker 
Tel.: 0681 501 – 4234 
Fax: 0681 501 – 4601 

E-Mail: 
a.becker@innen.saarland.de 
Datum: 1. September 2025 

Az.: OBB 11 - 333-3/25 Be 
        OBB 11 - 334-3/25 Be 
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Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Becker 
 
 








